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eine hohe Unsicherheit bei der Bewertung von Aussagen. 

Wenn ein Verfahren dagegen vor Gericht behandelt wird, liege 

die tatsächliche Freispruchquote nur bei 3-5%. So seien die 

Gerichtsverfahren selbst, bezogen auf die Verurteilungsquote, aus 

Sicht der Tatopfer häufig erfolgreich. 

Als weiteres Problem und große Gefahr für den Opferschutz nannte 

Herr Haller, dass Strafen oft nicht angemessen seien und Verfahren 

zuvor ausgedealt und abgesprochen werden. 

In Bezug auf die Regelungen der StPO zum Opferschutz konstatierte 

Herr Haller Wissensdefizite bei RichterInnen. So müssten diese 

besser in der Lage sein, Verteidiger zu beschränken und ihnen auch 

das Fragerecht ggfls. prozessual ordnungsgemäß zu entziehen.

Er betonte, dass Videovernehmungen im Ermittlungsverfahren dem 

Gesetz zufolge oftmals verpflichtend und für den Prozessverlauf 

hilfreich seien, weil diese dem Opfer Mehrfachvernehmungen 

ersparen. In der Realität werde diese Maßnahme jedoch häufig 

nicht ergriffen.

Handlungsmöglichkeiten und Forderungen 

Herr Haller forderte eine systematische Ausbildung von 

RichterInnen und StaatsanwältInnen und eine gesetzliche 

Fortbildungspflicht. 

Als erstrebenswert benannte er zugleich Vernetzungen der 

regionalen Strukturen nach dem Vorbild des “local criminal justice 

board“ aus England. Diese umfasst eine gesetzlich festgeschriebene 

Kooperation auf kommunaler Ebene, in welcher Justiz, Polizei, 

Jugendamt, Gesundheitsamt und Vereine verpflichtend zusammen 

arbeiten und sich austauschen. Hierfür fehle in Deutschland, so 

Herr Haller, bislang der politische Wille.

Opferzeugen solle es generell ermöglicht werden, vor der 

Verhandlung ins Gericht zu kommen und die RichterInnen sowie 

die Räumlichkeiten vorab kennenzulernen. 

Herr Haller forderte außerdem, dass RichterInnen und die 

Staatsanwaltschaft die Ergebnisse von Verfahren nicht mehr 

durch Vereinbarungen vorab festlegen dürfen. Sinnvoll sei ein 

generelles Verbot von Absprachen in Strafverfahren, was die 

Höhe der Strafen und die Tatsachenfeststellung angeht. Gerade 

bei individualisierbaren Tatopfern könne es in besonderer Weise 

traumatisierend sein, wenn Gericht, Staatsanwaltschaft und 

Verteidigung das Ergebnis eines Prozesses aushandelten, zumal 

das Opfer nur über ein Anhörungsrecht verfüge, jedoch keine 

Möglichkeit habe, die Entscheidung des Gerichts bezüglich der 

Strafhöhe anzugreifen. 

Dr. Haller fordert zugleich, dass der Gesetzgeber eine Festlegung 

treffen müsse, dass streitige Sexualtaten nicht vor Amtsgerichten, 

sondern vor Landgerichten zu verhandeln sind.

4.) Prof. Dr. Barbara Krahé, Universität Potsdam 

Zur Person 

Frau Krahé ist Professorin für Psychologie und Leiterin der 

Abteilung Sozialpsychologie an der Universität Potsdam. Ihre 

Forschungsschwerpunkte sind die angewandte Sozialpsychologie, 

insbesondere Aggressionsforschung, darunter sexuelle Aggres

sionen, sowie die soziale Informationsverarbeitung im juristischen 

Kontext mit Vergewaltigungsmythen und Urteilsverzerrungen bei 

der Beurteilung von Sexualdelikten. Ihre aktuelle Untersuchung 

behandelt den Einfluss von Vergewaltigungsmythen und Stereo

typen über eine „echte Vergewaltigung“ auf die Beurteilung von 

Vergewaltigungsfällen.   

Rolle der Forschung

Frau Krahé wünschte sich einen stärkeren Austausch zwischen 

Forschung und Praxis. 

Sie stehe bereit für Weiterbildungs- und Fortbildungsangebote zu 

den Inhalten ihrer Studien für den justiziellen Bereich, gleichzeitig 

könnte die Forschung sehr von Fragestellungen profitieren, die aus 

der Praxis an sie herangetragen würden. 

Handlungsmöglichkeiten und Forderungen 

Innerhalb der Forschung sei das Interesse an der Untersuchung 

von Informationsverarbeitungsprozessen im Zusammenhang mit 

Vergewaltigungsfällen in Deutschland eher gering, obgleich sich 

hier fruchtbare Ansätze für eine interdisziplinäre Zusammen

arbeit von PsychologInnen und RechtswissenschaftlerInnen er- 

geben könnten. Frau Krahé betonte, dass es sehr viele For

schungsfragestellungen gebe, die thematisiert werden sollten,  

so zum Beispiel die Strategien zur Unterminierung von Verge

waltigungsmythen. 

Sie wünschte sich weiterhin eine Diskussionen darüber, was in 

Prozessen mit Fragen geschehe, die eigentlich nicht hätten gestellt 

werden dürfen, aber trotzdem aufgetaucht sind. Können die 

Beteiligten diese Informationen wieder streichen? Dringlich seien 

Kooperationen mit RechtswissenschaftlerInnen, die die Umsetzung 

juristischer Fragestellungen in der Praxis im Blick haben. 
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6.) Sabine Böhm, (Frauennotruf Nürnberg für den bff)

Zur Person

Sabine Böhm ist Geschäftsführerin des Frauennotrufs Nürnberg. 

Sie nahm als Vertreterin der Frauenberatungseinrichtungen des 

bff am Podium teil. Frauennotrufe bieten psychosoziale Beratung 

und Unterstützung und auch Prozessbegleitung für Frauen und 

Mädchen an, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Sie 

beraten Angehörige und führen Fortbildungen für Fachkräfte und 

MultiplikatorInnen durch.

Beratung und Anzeige

Frau Böhm betonte, dass in Fällen sexualisierter Gewalt bei 

der Situation der Betroffenen und den Anforderungen des 

Justizsystems zwei Welten aufeinander prallen. So seien betroffene 

Frauen in aller Regel mit einer für sie fremden Maschinerie und 

einem Regelwerk konfrontiert, das sie zunächst nicht durchschauen 

könnten.

Ein großes Problem bestehe in den Vorbehalten gegenüber 

der Glaubwürdigkeit der betroffenen Frauen. So werde von 

betroffenen Frauen auch in Gewaltsituationen, in denen manche 

vor Todesangst erstarren, Gegenwehr verlangt. Erfolgt diese nicht, 

wird an ihrer Glaubwürdigkeit gezweifelt. Außerdem sei es für 

Frauen und Mädchen schwer aushaltbar, wenn einem Mann von 

Seiten der Öffentlichkeit und der Justiz zugestanden wird, dass 

er nicht hätte erkennen können, wenn eine Frau mit sexuellen 

Handlungen nicht einverstanden war. Dieses Vorurteil, dass sich 

für Täter häufig im Strafverfahren positiv auswirkt, sei nach wie vor 

weit verbreitet. 

Frau Böhm berichtete, dass die Mitarbeiterinnen der Frauen

beratungseinrichtungen stark unter Druck stehen. Sie fühlten 

sich einerseits dem Ziel verpflichtet, dass jede Vergewaltigung 

und jeder sexuelle Übergriff geahndet und zur Anzeige gebracht 

werden solle, müssten gleichzeitig jedoch die Biografien und den 

aktuellen Zustand der Klientin berücksichtigen. Sie bestätigte, 

dass es für Frauen eine große Anstrengung bedeute, einen Prozess 

durchzustehen, selbst wenn das Verfahren gut läuft und es zu einer 

Verurteilung kommt. Gerade auch deswegen müsse in Verfahren 

sehr einfühlsam vorgegangen werden und die Frauen benötigten 

detaillierte Informationen, was den Ablauf des Verfahrens angeht 

und welche Folgen auftreten können. 

Die Vertreterin der Frauenberatungseinrichtungen sah es 

weiterhin als sehr problematisch an, dass Anzeigen in vielen Fällen 

eingestellt werden, die Gründe dafür jedoch nicht kommuniziert 

werden und somit für die Frauen intransparent bleiben. Dies könne 

das Gefühl von Frauen, dass ihnen niemand glaubt, verstärken und 

so Ohnmachtserfahrungen potenzieren. 

Demgegenüber steige bei Frauen die Anzeigenbereitschaft, 

wenn sie ein gutes soziales Netzwerk haben und bedarfsgerechte 

Unterstützung finden, z.B. eine gute Beraterin in einer 

spezialisierten Beratungseinrichtung, eine qualifizierte Person 

in der Vernehmung und eine gut geschulte Beamtin. Auf diese 

Weise sei in Nürnberg die Anzeigenbereitschaft von früher 15% 

auf jetzt 30% der begleiteten Fälle gestiegen. Finden Frauen 

diese Unterstützung nicht vor, sehen sie sich in dem bestätigt, was 

sie erwarten: Dass ihre Glaubwürdigkeit angezweifelt werde, sie 

ein psychologisches Gutachten über sich ergehen lassen müssen 

und zugleich vom Umfeld und unter Umständen durch die Presse 

vorverurteilt werden, wie sich aktuell am Fall Kachelmann zeige. 

Dies könne zur Folge haben, dass Frauen sich gegen eine Anzeige 

entscheiden. 

Kooperation von Polizei und Beratungseinrichtungen 

Frau Böhm betonte, dass die Polizei große Anstrengungen zur 

Sensibilisierung unternommen habe, z.B. mit der Bereitstellung 

von Fachkommissariaten und GewaltschutzsachbearbeiterInnen. 

In größeren und mittelgroßen Städten bestehen meist gute Ko

operationen und Vernetzungen zwischen der Polizei und Be

ratungseinrichtungen. In ländlichen Gebieten, in denen es nur 

wenige Beratungsstellen gibt, sei die Kooperation mit der Polizei 

jedoch oftmals nicht ausreichend und scheitere auch an den 

mangelnden Ressourcen der Frauenberatungseinrichtungen.

Finanzierung von Beratung

Vielen Frauenberatungseinrichtungen stehen zu geringe finan- 

zielle Ressourcen zur Verfügung, um das umfangreiche Leistungs

spektrum, beispielsweise der Prozessbegleitung, im benötigten 

Maße anzubieten. Vielmehr mangele es aufgrund großer finan

zieller Unsicherheiten generell an Planungssicherheit in der Arbeit 

der spezialisierten Beratungseinrichtungen. So seien im Ergebnis 

zu viele betroffene Frauen alleine gelassen. 

Das Problem ist dabei, dass keine bundesweit einheitliche Regelung 

der Finanzierung von Frauennotrufen und Frauenberatungsstellen 

existiert, sondern diese von den Ländern und Kommunen und 

deren Mittelvergabe abhänge, die zudem im Rahmen von 

freiwilligen Leistungen erfolge und nicht einklagbar sei. Selbst 

bei den vergleichsweise geringen Beträgen, die die Einrichtungen 

bekommen, werde versucht, einzusparen und verschiedene 

Geldgeber schieben sich gegenseitig die Verantwortlichkeit zu. 

Sabine Böhm betonte, dass das gesellschaftlich vorhandene 

Bewusstsein bezüglich der Notwendigkeit der Arbeit der 

Frauenberatungseinrichtungen im Widerspruch zu deren 

Finanzknappheit stehe. 

Handlungsmöglichkeiten und Forderungen

Frau Böhm forderte eine bundeseinheitliche Finanzierung, die sich 

an den für diese Arbeit benötigten Standards orientiert.



46

Statements, Wünsche und 
Forderungen aus dem Publikum

Beratung und Anzeige 

Dass Sexualstraftaten nur sehr kurze Zeit nach der Tat nachgewiesen 

werden können, spricht für eine sehr frühe Anzeigenaufnahme. 

Andererseits sei es sinnvoll, bei Beziehungsdelikten zunächst zu 

einer spezialisierten Beratungsstelle zu gehen, da beispielsweise 

eine Trennung in einer Partnerschaft gerade in dieser Zeit sehr 

schwierig und gefährlich sei. 

Als weiteres Problem wurde genannt, dass Zeuginnen in Prozessen 

zu häufig mit wenig Respekt behandelt würden. Insbesondere 

wurde betont, dass die Rolle und der Einfluss der Schöffinnen und 

Schöffen nicht unterschätzt werden dürfe. Es wurde als kritisch 

bewertet, dass SchöffInnen in der Lage seien, BerufsrichterInnen zu 

überstimmen und einen Freispruch zu bewirken, da auch sie stark 

von Vergewaltigungsmythen voreingenommen seien. So wurde von 

dem Eindruck berichtet, dass oft sehr schnell geurteilt würde und 

Beraterinnen den Eindruck hätten, dass die Glaubwürdigkeit der 

Frau bereits dementiert sei, wenn diese den Prozesssaal betrete. 

Es wurde gefordert, dass bei Gerichten spezielle Abteilungen 

eingerichtet werden sollten, die sich mit der Thematik der 

Sexualstrafdelikte befassen und die dafür eigens qualifiziert seien. 

Finanzierung von Beratung 

Eine Beraterin berichtete, dass es in der Politik, v.a. im ländlichen 

Raum, den „Mythos der Negierung von Vergewaltigungen“ 

gebe: So werde behauptet, dass keine oder nur sehr wenige 

Sexualstrafdelikte existierten und diese Argumentation dafür 

genutzt, die Finanzierung von Frauenberatungseinrichtungen zu 

streichen, da diese sich nicht ‚lohnten’. Dem müsse entgegengesetzt 

werden, dass bei gesicherter Finanzierung von Beratung auch die 

Fallzahlen steigen. Gefordert wurde diesbezüglich, dass der bff 

weiterhin gezielt Aufklärungsarbeit leisten müsse. 

Eine weitere Forderung betraf die nach sofort beziehbaren 

Schutzunterkünften für hoch gefährdete Frauen, die wenig Geld 

haben. Die Ressourcen der Frauenschutzhäuser reichten nicht 

aus für Frauen, die eine sehr intensive Begleitung brauchen. Es 

sei sehr schwierig solche gefährdeten Frauen unterzubringen. 

Weiterhin bestehe ein großer Bedarf an Unterstützungsangeboten 

für Menschen, in denen diese sich nicht erst als Opfer oder Kranke 

ausweisen müssen. Es sei problematisch als Gewaltbetroffene, 

sich bei Kranken- oder Rentenversicherungen oder beim OEG alles 

erklagen und einzufordern zu müssen. 

Weitere Forderungen betrafen die gesetzliche Regelung der 

Finanzierung von Beratung und Unterstützung gewaltbetroffener 

Frauen: Der Staat sehe die Schwangerschaftskonfliktberatung und 

Schwangerschaftsberatung als gesetzliche Pflichtaufgabe und –

leistung an. Im Gegensatz dazu habe ein Gewaltopfer bis heute 

kein einklagbares Recht auf umfassende Unterstützung. 

Außerdem gab es die Forderung, die Arbeit der Frauennotrufe 

bundesweit 24 Stunden zu finanzieren, um die Begleitung und 

Unterstützung der Frauen rund um die Uhr sicher zu stellen. 

Als eine weitere Idee wurde die Ansiedlung der Frauen

unterstützungsstrukturen im Aufgabenbereich der Justizministerien 

anstelle der Frauenministerien für einige Jahre genannt, um so die 

justiziable Bedeutung und den Genderaspekt stärker herein zu 

tragen. 

Rolle der Rechtsmedizin

Eine Rechtsmedizinerin sprach Defizite bei der Spurensicherung 

und Dokumentation bei Sexualstrafdelikten an. Das Problem 

bestehe auch in der Finanzierung. Momentan werde vermehrt an 

die rechtsmedizinischen Institute herangetragen, dass sie diese 

Aufgaben übernehmen sollten, dies allerdings nicht bezahlt.

Rolle der Täterarbeit

Ein Experte der Täterarbeit forderte mehr Zusammenarbeit und 

weniger Vorurteile im Kampf gegen Männergewalt. 

Er betonte, dass es nicht DIE Vergewaltigung und nicht DEN 

Vergewaltiger gebe. In der Arbeit mit Tätern erlebe er häufig 

verschiedene Gruppen von Vergewaltigern: Zum einen diejenigen 

ohne Unrechtsbewusstsein. Es sei sehr schwierig mit dieser 

Gruppe zu arbeiten, da ein geschlossenes Glaubenssystem 

vorliege. Weiterhin gebe es die Gruppe, bei der Chancen bestehen, 

ein Unrechtsbewusstsein zu erreichen und zuletzt diejenigen, 

die tatsächlich ein Unrechtsbewusstsein äußerten – häufiger 

Männer, die eine Beziehungstat begehen und die ansprechbar 

sind. Das juristische Verfahren nehme Männern jedoch oft 

die Verantwortung ab und treibe sie in die Verleugnung. Dies 

geschehe beispielsweise durch unethische Rechtsbeistände, deren 

Ziel es sei, den Freispruch des Mandanten zu erreichen. Deswegen 

bedürfe es der Zusammenarbeit mit ausgewählten AnwältInnen, 

die in einer ethischen Art und Weise den Mandanten vertreten. In 

der Arbeit mit Tätern sei die Verantwortungsübernahme wichtig, 

um die Männer dazu zu bringen, sich in einem Verfahren schuldig 

zu bekennen und Verantwortung zu übernehmen. Damit würde 

zugleich der Heilung der Betroffenen gearbeitet. 
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Streitsache Sexualdelikte:  
Zahlen und Fakten

Wie viele Frauen in Deutschland 
sind von sexualisierter Gewalt 
betroffen?

Eine repräsentative Dunkelfeld-Studie1 aus dem Jahr 2004 zeigt:

3� 13% der in Deutschland lebenden Frauen haben seit dem 

16. Lebensjahr strafrechtlich relevante Formen sexueller Ge- 

walt (Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung und unter

schiedliche Formen von sexueller Nötigung) erlebt. Das ist fast 

jede 7. Frau.

3� Jeweils etwa die Hälfte der Frauen, die sexuelle Gewalt seit dem 

16. Lebensjahr erlebt haben, hatten Gewalt durch (Ex-)Partner 

erlebt; unbekannte und flüchtig bekannte Personen wurden 

demgegenüber mit Anteilen zwischen 11 % bzw. 22 % und 15 % 

bzw. 20 % deutlich seltener genannt.

3� Entsprechend wurde auch die Gewalt überwiegend in der 

eigenen Wohnung erlitten. So gaben 69% der Frauen, die von 

sexueller Gewalt betroffen waren, als Tatort die eigene Wohnung 

an. Demgegenüber wurden öffentliche Orte (wie Straßen, Parks 

etc.), die für Frauen oft typische „Angstorte“ darstellen, mit 20 %  

deutlich seltener als Tatorte genannt.

3� Viele von sexueller Gewalt betroffene Frauen sprechen mit 

niemandem über das Erlebte. 47% der von sexueller Gewalt 

–– 1	�A us: Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in 

Deutschland, Kurzfassung der Untersuchung von Schröttle und 

Müller (2004), herausgegeben vom Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend. Die Studie bietet ein umfassendes und 

repräsentatives Bild von Ausmaß, Hintergrund und Folgen von Gewalt 

gegen Frauen in Deutschland. Dazu wurden insgesamt 10.000 Frauen 

im Alter zwischen 16 und 85 Jahren in Interviews befragt.

betroffenen Frauen haben der Studie zufolge mit niemandem 

über die Gewalt gesprochen. Dieser Anteil war noch höher, wenn 

der Täter der aktuelle oder frühere Beziehungspartner war.

Meldungen, Anklagen und Ver- 
urteilungen in Fällen von Ver- 
gewaltigung und schweren 
Formen sexueller Nötigung in 
Deutschland 2001 – 20062

Wie viele Vergewaltigungsfälle (sexuelle Nötigung) werden 

jährlich angezeigt?

3� 2001-2006 wurden jährlich ca. 8.000 Vergewaltigungen an

gezeigt.

3� Damit kommen in Deutschland jährlich 9,85 angezeigte 

Vergewaltigungen auf 100.000 Einwohner/innen. Das ent

spricht dem unteren Mittelfeld im europäischen Vergleich. Zum 

Vergleich: Schwedens Meldequote ist 4 mal höher. Hier werden 

pro Jahr 46,4 Vergewaltigungen auf 100.000 Einwohner/innen 

gemeldet.

–– 2	�A us: Unterschiedliche Systeme, ähnliche Resultate? Strafverfolgung 

von Vergewaltigung in elf europäischen Ländern. Länderbericht 

Deutschland. Corinna Seith, Joanna Lovett & Liz Kelly (2009): Different 

systems, similar outcomes? Tracking attrition in reported rape cases 

across Europe. Das Forschungsteam der London Metropolitan University 

hat für die Studie nationale Statistiken von 33 europäischen Ländern 

für den Zeitraum 2001 bis 200ausgewertet. Vertieft analysierte es je 

hundert Anzeigen aus 11 EU-Ländern, die ab 2004 eingereicht wurden.
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3� Seit den 1980-er Jahren ist die Meldequote (jährlich angezeigte 

Vergewaltigungen pro 100.000 EinwohnerInnen) angestiegen. 

So wurden z.B. 1985 5919 und 1995 6175 Vergewaltigungen 

angezeigt.

Wie ist das Verhältnis von ange-
zeigten und nicht angezeigten 
Vergewaltigungen?3

3� Nur 5% der Frauen, die seit ihrem 16. Lebensjahr strafrechtlich 

relevante Formen von sexueller Gewalt erlebt haben – Verge

waltigung, versuchte Vergewaltigung oder sexuelle Nötigung – 

gaben an, dass mindestens eine der Taten angezeigt worden sei.

3� Da nicht wenige Frauen mehrfach sexuelle Gewalt erlebt 

haben, liegt die Quote der polizeilich angezeigten sexuellen 

Gewalthandlungen bei unter 5%.

In wie vielen Fällen wird Anklage 
durch die Staatsanwaltschaft 
erhoben?

3� 2001- 2006 wurden jährlich ca. 1.400 Anklagen erhoben. Dies 

bedeutet – trotz gestiegener Anzeigen – keinen Anstieg seit den 

1980er Jahren. Beispiel: 1985 wurden 1480 Anklagen erhoben, 

1995 1323.

Wie ist das Ergebnis bei den 
angeklagten Fällen?

3� Zwischen 2001 und 2006 gab es jährlich etwas mehr als 1.000 

Verurteilungen.

3� Damit liegt die Verurteilungsquote (Verurteilungen bezogen 

auf die angezeigten Vergewaltigungen) bei ca. 13%. Diese 

Verurteilungsquote ist im Ländervergleich unterdurchschnittlich.

3� In den 1980er Jahren war der Anteil der verurteilten Täter 

im Verhältnis zu den Anzeigen mit 20% noch deutlich höher. 

Beispiel: 1985 lag es bei 20%, 1995 bei 17%. Mit dem Muster 

wachsende Anzeigenquote, stabile Strafverfolgungsquote, 

fallende Verurteilungsquote liegt Deutschland im Trend vieler 

europäischer Länder.

–– 3	A us: Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in 

Deutschland, Langfassung der Untersuchung von Schröttle und Müller 

(2004), herausgegeben vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend, S. 160. Die Studie bietet ein umfassendes und 

repräsentatives Bild von Ausmaß, Hintergrund und Folgen von Gewalt gegen 

Frauen in Deutschland. Dazu wurden insgesamt 10.000 Frauen im Alter 

zwischen 16 und 85 Jahren in Interviews befragt.

Aus welchen Gründen werden so 
viele Verfahren eingestellt?

3� Verdächtiger nicht identifiziert

3� Mangel an Beweisen

3� Keine Beweise für sexuellen Übergriff

3� Aussage gegen Aussage

3� Betroffene wirkt nicht mit

Falsche Beschuldigungen –  
ein großes Problem?

Die Studie von Seith/ Kelly/ Lovett zeigt: Falsche Beschuldigungen 

sind marginal. „Entgegen der weit verbreiteten Stereotype, 

wonach die Quote der Falschanschuldigungen bei Vergewaltigung 

beträchtlich ist, liegt der Anteil bei nur 3%. Auch in anderen 

Ländern ist das Problem Falschanschuldigung marginal und 

rangiert zwischen 1-9%. Diese Ergebnisse kontrastieren die bei der 

Polizei und den Justizbehörden weit verbreitetet Auffassung, dass 

Falschanschuldigungen ein großes Problem bei der Strafverfolgung 

von Vergewaltigung darstellen.“

Beurteilung von 
Vergewaltigungsfällen

Der große Schwund an Fällen, der auf dem Weg von den 

erstatteten Anzeigen über die Anklageerhebungen durch die 

Staatsanwaltschaft schließlich zu den Verurteilungen auftritt, 

ist ebenso bemerkenswert wie eine Betrachtung derjenigen Fälle 

und Täter, die schließlich verurteilt werden/zu einer Verurteilung 

führen. Denn hier zeigt sich, dass traditionelle Mythen über 

Vergewaltigungen sowie die Vergewaltigungsopfer und -täter 

Untersuchungs- und Strafverfahren beeinflussen.

Klassische Mythen über Vergewaltigungen sind z.B.:

3� Opfer und Täter kennen sich nicht

3� die Opfer sind jung und hübsch, ältere Frauen oder Frauen mit 

Behinderungen gehören nicht dazu

3� die Tat passiert im öffentlichen Raum, z.B. Park

3� der Täter überwältigt das Opfer mit brutaler körperlicher Gewalt 

und/ oder sogar Waffengewalt

Die europäischen vergleichenden Daten der Studie bestätigen: Je 

näher der Fall und der Verdächtige an stereotypen Vorstellungen 

von Vergewaltigungen sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass 

es zu einer Verurteilung kommt. Die Mythen beeinflussen dabei 

sowohl Professionelle (z.B. aus den Bereichen Polizei und Justiz), 

als auch die allgemeine Öffentlichkeit und sogar die betroffenen 

Frauen selbst.



49

Die folgenden Faktoren machen der Studie gemäß eine Verurteilung 

wahrscheinlicher:

Der Verdächtige

3� hat einen Migrationshintergrund/ ist nicht „weiß“

3� hat Alkohol konsumiert

3� ist ein Fremder

3� ist bereits einmal verurteilt worden

Das Opfer

3� Hat dokumentierte Verletzungen

Vergewaltigungsmythen führen auch dazu, dass viele betroffene 

Frauen sich erst gar nicht trauen, eine Vergewaltigung anzuzeigen, 

da sie meinen, keine ‚richtige’ Vergewaltigung erlebt zu haben.
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Eindrücke vom Kongress

Fotos: Katharina Meewes 
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Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe

Frauen gegen Gewalt e.V.

Rungestraße 22-24

10179 Berlin

t: +49 (0) 30/32 29 95 00

f: +49 (0) 30/32 29 95 01

www.frauen-gegen-gewalt.de

Spendenkonto: 

Verein zur Förderung des Bundesverbandes Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe

PAX-Bank Köln

Konto 6003631018

BLZ 37060193

IBAN DE 43370601936003631018

BIC GENODED1PAX


